UNIREFORM AUS SICHT DER STUDIERENDEN – SPÖ legt ihre Positionen dar

In einem Schreiben an die Studierenden fassen Alfred Gusenbauer, SPÖ-Parteivorsitzender und Erwin Niederwieser, SPÖ-Wissenschaftssprecher nochmals ihre Positionen zur Unireform zusammen

Wien, am 15. Oktober 2002

Die SPÖ hat im Vorfeld der Beschlussfassung über das Universitätsgesetz 2002 mehrfach Position bezogen und Konzepte dazu vorgestellt. Bekanntlich hat die SPÖ das Universitäts-gesetz 2002 nicht mitbeschlossen, woraus klar hervorgeht, dass dieses Gesetz für uns nicht die notwendige Universitätsreform bedeutet, sondern die Universitäten erneut in einen aufwändigen Umstrukturierungsprozess drängt, ohne im Gegenzug die gewünschte Autonomie zu garantieren.

Auf Anfrage mehrerer Hochschülerschaften fassen wir gern unsere Position noch einmal zusammen, wobei wir uns dabei auf die Punkte konzentrieren, die speziell für die Studier-enden wichtig sind, und die es im Falle einer Regierungsbeteiligung der SPÖ zu verändern gilt. Um gemeinsam mit allen relevanten Gruppierungen zu einer tragfähigen Lösung zu ge-langen, wird es dabei in jedem Fall notwendig sein, die laufende Implementierung auszu-setzen und den von Ministerin Gehrer leider nur behaupteten, tatsächlich aber verabsäumten Diskussionsprozess mit den Betroffenen nachzuholen.

Autonomie für die Universitäten bedeutet für die SPÖ eine klare Abgrenzung zwischen der bildungspolitischen Verantwortung des Parlaments auf der einen Seite und dem Gestal-tungsspielraum der einzelnen Universitäten auf der anderen Seite. In der Mitte steht der Universitätsrat, der sich im Sinne eines Aufsichtsrats als Bindeglied zwischen Universität und Gesellschaft verstehen und die wesentlichsten Beschlüsse des Senats (wie Budget, Jahresabschluss oder strategische Ausrichtung der Universität) genehmigen muss, aber nicht aktiv in die Tätigkeit der Universität eingreift.

Anders als für die amtierende blau-schwarze Bundesregierung ist Autonomie für uns nicht gleichbedeutend mit Autonomie für die Professorenschaft. Nur wenn ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den universitären Gruppen hergestellt ist, kann die Universität in ihren Diskussionsprozessen zu Ergebnissen gelangen, die tatsächlich Autonomie für die gesam-te Universität und nicht nur für einzelne Gruppen bedeuten.

Um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihre bisherigen erfolgreichen Mitgestal-tungsmöglichkeiten auch in einer autonomen Universität weiterzuentwickeln, sind aus Sicht der SPÖ vor allem drei Rahmenbedingungen erforderlich, die im folgenden ausgeführt werden:
1. Studienrecht

Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, durch ein einheitliches Studienrecht Mindeststandards in Bezug auf Rechtssicherheit und universitäre Abläufe zu garantieren und andererseits die nationale und internationale Vergleichbarkeit von Studienrichtungen zu forcieren, die nach wie vor nur ungenügend gewährleistet ist. Dazu ist es vor allem notwendig, die bis-herigen Erfahrungen mit dem ECTS-System zu evaluieren, und auf dieser Basis die oft nur pro-forma verankerten Anrechnungspunkte zu auch in der Praxis wirksamen Instrumentarien weiterzuentwickeln. Ebenso sind die für alle Curricula gültigen Rahmenbedingungen näher zu konkretisieren, z.B. was die Notwendigkeit der freien Wahlfächer betrifft, deren Einführung eindeutig zu einer Qualitätssteigerung (und einem Mehr an individueller Autonomie für die Studierenden) geführt haben.

2. Studentische Mitbestimmung

Die Studierenden sind von allen universitären Entscheidungen direkt oder indirekt betroffen. Die Qualität einer Universität wirkt sich über die individuelle Qualifikation und die damit ver-bundenen Karrierechancen direkt auf ihre persönliche Zukunft aus. Deshalb ist es für die Gruppe der Studierenden das wichtigste Anliegen, die Qualität der Studien zu verbes-sern, während sie auf der anderen Seite nicht an machtpolitischen Streitigkeiten beteiligt sind, weil sie sich dafür zu kurz an der Universität aufhalten. Sie wirken daher in den uni-versitären Gremien aus Sicht der Gesamtuniversität einerseits qualitäts- und leistungs-steigernd, andererseits – v.a. wenn es sich um Personalfragen handelt – als objek-tivierendes Korrektiv.

Die SPÖ ist der Ansicht, dass die Studierenden in allen mit Studienangelegenheiten be-fassten Gremien (in denen z.B. das Curriculum oder die Betrauung mit Lehre behandelt wird) mit der Hälfte aller Stimmen vertreten sein müssen. In anderen Fragen sollten Mindestrech-te gesetzlich verankert werden, wobei in bestimmten Fragen (z.B. Personalent-scheidungen) ein Vetorecht für die Studierenden vorzusehen ist. Ein solches Vetorecht wäre auch deshalb notwendig, um dem studienbedingten rascheren Wechsel der Studierendenvertreter Rech-nung zu tragen, so dass in diesen Fragen die „Überzeugungslast“ nicht bei den Studieren-den, sondern bei den Lehrenden liegt. 

Die im UG vorgesehene „Studienrechtsmonokraten“ sind die wichtigsten Anlaufstellen für die Studierenden. Deshalb sind diese vom Rektor aus einem Dreiervorschlag, der von der Studierendenvertretung erstellt wird, zu bestellen. Eine Abberufung ist möglich, wenn durch die Studierenden das Misstrauen ausgesprochen wird.

3. Hochschülerschaftsgesetz

Die SPÖ hält optimale gesetzliche Rahmenbedingungen für die Vertretung der Studieren-den für eine unverzichtbare Voraussetzung, damit die Studierenden ihre universitären Mit-gestaltungsmöglichkeiten auch entsprechend ausnützen können. Konkret ist es notwendig, dass Entscheidungen innerhalb der Studierendenvertretung möglichst nahe bei den jeweils betroffenen Studierenden getroffen werden, damit der wichtige Kontakt zwischen den Studierenden und ihrer Vertretung nicht unterbrochen wird. Nach der Universitätsreform gilt es daher, das Hochschülerschaftsgesetz vor dem Hintergrund autonomer Universitäten anzupassen und zu verbessern. 

Die SPÖ wird nach einer erfolgreichen Wahl diese Positionen gemeinsam mit ihren anderen universitätspolitischen Forderungen (siehe auch www.forum-wissenschaft.at) in einen ge-meinsamen Diskussionsprozess mit allen beteiligten Gruppen einbringen. Unabhängig von den am Ende dieses Prozesses stehenden Detailergebnissen halten wir erneut und nach-drücklich fest, dass die Studiengebühren für die SPÖ nicht vertretbar sind, weil sie faire Chancen für alle im Bildungssystem verhindern. Im Falle einer SPÖ-Regierungsbeteiligung werden daher die Studiengebühren zum frühest möglichen Zeitpunkt – längstens nach einem Jahr Amtszeit – wieder abgeschafft werden.
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